ERSTER SIEG FÜR MOBILFUNKKRITIKER

Verwaltungsgericht setzt Betriebserlaubnis für Prüfeninger Straße 79 außer Kraft

Mittelbayerische Zeitung Regensburg vom 03./04.01.04

REGENSBURG (ht). Kleine Sensation im Streit um den Vodafone-D2-Sender in der Prüfeninger Straße 79. Mobilfunkkritikerin Christine Stadelmayer und ihr Anwalt Thomas Troidl haben vor dem Verwaltungsgericht einen ersten Erfolg errungen. Die Standortbescheinigung der Genehmigungsbehörde wurde außer Kraft gesetzt.

Stadelmayer hatte im Sommer 2003, kurz nachdem der Sender auf dem Wohnblock Prüfeninger Straße 79 montiert worden war, Widerspruch eingelegt. Nicht nur, weil sie sich als Nachbarin beeinträchtigt fühlt, sondern auch Partei ergreifend für Mieterin Cornelia Lehner, deren Mansardenwohnung nur rund drei Meter Abstand zu UMTS-Anlage hat.

Der Widerspruch hätte nach Angaben von Rechtsanwalt Troidl aufschiebende Wirkung für den Sendebetrieb gehabt, deshalb habe die Regulierungsbehörde für Telekommunikation den Sofortvollzug ihrer Standortbescheinigung angeordnet. Stadelmayer und einige Mitstreiter gaben sich nicht geschlagen und ließen über Troidl die Aufhebung dieses Sofortvollzugs beantragen.

Im Dezember gab das Verwaltungsgericht den Mobilfunkkritikern Recht. Die Anordnung des Sofortvollzugs sei bereits aus formellen Gründen nichtig gewesen und deshalb nie wirksam geworden, heißt es in der Begründung. Die aufschiebende Wirkung des Stadelmayer-Widerspruchs habe weiter Bestand. Damit ist die Standortbescheinigung für den Sender, ohne den eine solche Anlage nicht betrieben werden darf, bis auf weiteres außer Vollzug gesetzt. Ob die Regulierungsbehörde ihrerseits Beschwerde gegen den VG-Beschluss eingelegt hat, ließ sich gestern nicht klären. Die Frist ist am 29. Dezember abgelaufen. Stadelmayer („Ich wollte einfach nicht tatenlos zusehen“) und ihr Anwalt sind guter Dinge, dass im Falle einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in München die Entscheidung der ersten Instanz halten würde.

Möglich ist auch, dass die Genehmigungsbehörde die Entscheidung akzeptiert und einfach eine neue Standortbescheinigung erteilt. Dann würde sich der Rechtsstreit wiederholen, kündigt Stadelmayer an. Sie ist entschlossener denn je, für eine Demontage des Senders zu kämpfen. Letztlich erscheine die Überprüfung der Sicherheitsabstände zur unmittelbar angrenzenden Wohnung unausweichlich, so ihr Anwalt. „In diesem speziellen Fall haben wir grundsätzliche Zweifel, ob das noch in Ordnung ist.“

Ob die Mobilfunkanlage, die für die UMTS-Generation gedacht ist, überhaupt schon in Betrieb war, konnte Vodafone-Sprecher Jens Helldobler gestern weder mit ja noch mit nein beantworten. Jiri Polivka, Sprecher der „Mobilfunkkritiker Regensburg“, will jedoch bereits elektromagnetische Felder gemessen haben.

